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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1955

Norm

4.DVEheG §14 Abs1

JN §28

JN §42 Ac

Rechtssatz

Hat ein österreichisches Gericht rechtskräftig (wenn auch ohne vorherige Prüfung, ob das ausländische Gericht die

Fürsorge übernimmt) ein P8egschaftsverfahren über ein ausländisches Kind erö:net, dann sind dadurch die Mängel

des zugrundeliegenden Verfahrens saniert. Der Mangel der inländischen Gerichtsbarkeit kann daher im weiteren

Verfahren nicht mehr aufgegriffen werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 735/55

Entscheidungstext OGH 21.12.1955 1 Ob 735/55

1 Ob 266/59

Entscheidungstext OGH 14.10.1959 1 Ob 266/59

Veröff: ZfRV 1960,89 (mit Besprechung von Hoyer)

7 Ob 519/77

Entscheidungstext OGH 03.03.1977 7 Ob 519/77

Beisatz: Wenn formeller Beschluß über die Eröffnung des Pflegschaftsverfahrens gefaßt und zugestellt wurde.
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